
 
Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 
zu dem Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU und der FDP 
für ein Hessisches Bibliotheksgesetz  
Drucksache 18/1728 

hierzu: 
Änderungsantrag 
der Fraktionen der CDU und der FDP  
Drucksache 18/2767 
 
 
 
A. Beschlussempfehlung 
 
 Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Ple-

num mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN bei Stimm-
enthaltung der SPD, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung 
des Änderungsantrags Drucks. 18/2767 anzunehmen. 

 
B. Bericht 
 
 1. Der Gesetzentwurf war dem Ausschuss für Wissenschaft und 

Kunst in der 32. Plenarsitzung am 26. Januar 2010 nach der 
ersten Lesung zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwie-
sen worden. Der Änderungsantrag war dem Ausschuss am 1. 
September 2010 vom Präsidenten direkt überwiesen worden. 

 
 2. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat zu dem Ge-

setzentwurf eine schriftliche und am 12. Mai 2010 eine münd-
liche Anhörung durchgeführt. 

 
 3. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst hat den Gesetzent-

wurf und der Änderungsantrag in seiner Sitzung am 1. Sep-
tember 2010 beraten und ist zu der unter A wiedergegebenen 
Beschlussempfehlung gelangt. 

 
  Zuvor war der Änderungsantrag Drucks. 18/2767 mit den 

Stimmen von CDU und FDP bei Stimmenenthaltung der SPD, 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN ange-
nommen worden.  

 
 
Wiesbaden, 1. September 2010 
 
Berichterstatter: Ausschussvorsitzende: 
Aloys Lenz (Hanau) Karin Wolff 
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HESSISCHER LANDTAG 



 
 

Hessisches Bibliotheksgesetz (HessBiblG) 
 

Vom 
 
 

Präambel 
 
Das Land Hessen und viele seiner Kommunen sowie die 
unter der Rechtsaufsicht des Landes stehenden juristischen 
Personen unterhalten systematisch geordnete und erschlosse-
ne Sammlungen von Büchern und anderen Medien (Biblio-
theken). 
 
Sie sind nach Maßgabe ihrer Benutzungsbestimmungen und 
mit Rücksicht auf ihren konkreten Zweck für jedermann 
zugänglich und gewährleisten damit in besonderer Weise das 
in Art. 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
und Art. 13 der Hessischen Verfassung verankerte Grund-
recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert 
unterrichten zu können. 
 
Sie tragen zur Erfüllung der in Art. 62 der Hessischen Ver-
fassung definierten Aufgabe des Staates der besonderen Pfle-
ge und des Schutzes der Kultur bei und dienen der in § 19 
der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und § 16 Hessische 
Landkreisordnung (HKO) festgelegten Aufgabe der Gemein-
den und Landkreise, die erforderlichen kulturellen öffentli-
chen Einrichtungen bereitzustellen. 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Begriffsbestimmung 

 
Dieses Gesetz gilt für wissenschaftliche Bibliotheken (§ 3) 
sowie für öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken 
(§ 5).  
 

§ 2 
Bildung und Medienkompetenz 

 
(1) Bibliotheken sind als Bildungseinrichtungen Partner für 
lebensbegleitendes Lernen. Sie sind Orte der Wissenschaft, 
der Begegnung und der Kommunikation. Sie fördern den 
Erwerb von Wissen und damit gesellschaftliche Integration. 
Sie wirken aktiv an der Weiterentwicklung der Gesellschaft 
mit. Darüber hinaus unterstützen sie mit ihren Beständen das 
Angebot anderer Kultureinrichtungen. 
 
(2) Bibliotheken sind Dienstleister der modernen Wissensge-
sellschaft, die Wissen als Allgemeingut versteht, an dem 
jedes Mitglied der Gesellschaft teilhaben und mitwirken 
kann. Sie stärken die Lese-, Medien- und Informationskom-
petenz ihrer Nutzerinnen und Nutzer durch geeignete Maß-
nahmen sowie durch Zusammenarbeit mit anderen Bildungs-
einrichtungen. Bibliotheken sollen mit den Schulen zusam-
menarbeiten und unterstützen sie in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Fachministerien beim Aufbau und dem Betrieb 
von eigenen Bibliotheken. 
 

§ 3 
Wissenschaftliche Bibliotheken 

 
(1) Das Land und die unter seiner Rechtsaufsicht stehenden 
Hochschulen unterhalten Bibliotheken mit umfangreichen 
Beständen für wissenschaftliche Forschung, Studium und 
Lehre (wissenschaftliche Bibliotheken). 
 
(2) Wissenschaftliche Bibliotheken an den Hochschulen stel-
len die für Lehre, Forschung und Studium erforderliche 
Literatur in konventioneller und elektronischer Form bereit. 
Sie fördern durch geeignete Schulungs- und Lehrangebote die 
Informations- und Medienkompetenz und stellen den Mitglie-
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dern der Hochschule eine Plattform zur elektronischen Publi-
kation ihrer Arbeits- und Forschungsergebnisse zur Verfü-
gung. 
 
(3) Wissenschaftliche Bibliotheken stehen außerdem der 
Öffentlichkeit zur privaten, beruflichen und wissenschaftli-
chen Aus- und Weiterbildung zur Verfügung. 
 
(4) Behördenbibliotheken als Spezialbibliotheken versorgen 
Verwaltung, Gerichte und Landtag mit den für ihre Arbeit 
notwendigen Informationen, gedruckten und elektronischen 
Medien. Sie können, sofern dienstliche Belange und Sicher-
heitsaspekte dem nicht entgegenstehen, für externe Benutzer 
zugänglich gemacht werden. 
 

§ 4 
Landesbibliothekarische Aufgaben 

 
(1) Die Hessische Landesbibliothek Wiesbaden, die Universi-
tätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt, die 
Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt, die Hoch-
schul- und Landesbibliothek Fulda und die Universitätsbiblio-
thek Kassel – Landesbibliothek und Murhard’sche Bibliothek 
der Stadt Kassel nehmen landesbibliothekarische Aufgaben 
wahr. Soweit die Bibliotheken in Rechtsträgerschaft der 
Hochschulen stehen, erfolgt die Aufgabenwahrnehmung im 
Auftrag des Landes. Zur Wahrnehmung ihrer landesbiblio-
thekarischen Aufgaben erhalten die Bibliotheken einen Zu-
schuss des Landes.  
 
(2) Bibliotheken mit landesbibliothekarischen Aufgaben sam-
meln und erschließen Literatur und sonstige Medienwerke 
mit Bezug zum Land Hessen und seiner Geschichte und ar-
chivieren zur Sicherung des historischen Erbes die in Hessen 
erscheinenden Publikationen. 
 

§ 5 
Öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken 

 
(1) Öffentliche Bibliotheken sind allgemein zugängliche 
Sammlungen von Büchern und anderen Informationsmitteln 
in Rechtsträgerschaft der Gemeinden und Landkreise sowie 
solche in kirchlicher Trägerschaft.  
 
(2) Öffentliche Bibliotheken dienen der schulischen, berufli-
chen und allgemeinen Bildung und Information, der Vermitt-
lung von Medien- und Informationskompetenz sowie der 
Pflege von Sprache und Literatur. Öffentliche Bibliotheken 
und die an den Schulen des Landes bestehenden Schulbiblio-
theken sollen in besonderer Weise der Leseförderung von 
Kindern und Jugendlichen verpflichtet sein. 
 

§ 6 
Zusammenarbeit 

 
(1) Die Bibliotheken sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, 
insbesondere bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen, im 
Rahmen des Einkaufes, bei der Fernleihe sowie bei der Aus-
bildung in bibliothekarischen Berufen zusammenwirken. Dies 
geschieht in der Regel im Rahmen bibliothekarischer Ver-
bände. 
 
(2) Die wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes können 
zur landesweiten Koordination von bibliothekarischen Fach-
aufgaben und zur wirksameren Aufgabenwahrnehmung Ver-
bünde gründen. Diese bedürfen der Genehmigung durch das 
Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. 
 
(3) Die Hessische Fachstelle für öffentliche Bibliotheken als 
Abteilung der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden berät 
kommunale öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken 
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und ihre Träger. Sie unterstützt den Auf- und Ausbau leis-
tungsfähiger Bibliotheken und fördert die Weiterentwicklung 
der Bibliotheken zu benutzerorientierten Informations-, Bil-
dungs- und Dienstleistungszentren durch die Vergabe von 
Fördermitteln des Landes. Sie wird durch das Land finan-
ziert.  
 

§ 7 
Kulturelles Erbe - Digitalisierung 

 
(1) Die wertvollen Altbestände und spezialisierten Sammlun-
gen der Landes- und Hochschulbibliotheken dienen in beson-
derer Weise der Bewahrung, Erschließung und Vermittlung 
des schriftlichen kulturellen Erbes des Landes. Hierzu gehö-
ren auch die sachgerechte Aufbewahrung, Konservierung und 
Restaurierung. Besonders bedeutende oder gefährdete Be-
stände sollen durch geeignete Maßnahmen der Reproduktion 
nach wissenschaftlichen Maßstäben geschützt und für zukünf-
tige Generationen erhalten werden. 
 
(2) Die Kataloge und ausgewählten Bestände der wissen-
schaftlichen Bibliotheken nach § 3 sollen schrittweise durch 
geeignete Maßnahmen nach wissenschaftlichen Maßstäben 
digitalisiert werden, um das dort verwahrte Kulturgut zu 
erhalten und im Internet sichtbar zu machen. Durch die Digi-
talisierung sollen das öffentliche Interesse an den wissen-
schaftlichen Bibliotheken des Landes sowie der freie Zugang 
für Wissenschaft und Öffentlichkeit gefördert werden. Die 
wissenschaftlichen Bibliotheken führen die Digitalisierung 
ihrer Bestände in Zusammenarbeit durch. 
 
(3) Von einem Werk, das unter wesentlicher Verwendung 
von historischem Buchbestand, Handschriften oder Nachläs-
sen entstanden ist, ist unaufgefordert nach der Veröffentli-
chung ein Beleg bei der Bibliothek, die den bearbeiteten 
Bestand besitzt, in der veröffentlichten Form unentgeltlich 
abzuliefern. Ist eine kostenfreie Ablieferung nicht zumutbar, 
gilt § 9 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Pressegesetzes entspre-
chend." 
 

§ 8 
Finanzierung 

 
(1) Die Bibliotheken werden von ihren Trägern finanziert.  
 
(2) Darüber hinaus kann das Land im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel die öffentlichen Bibliotheken fördern und 
die Aktualisierung des Bestandes und den Ausbau von 
Dienstleistungen unterstützen. Dabei wird die Entwicklung 
eines flächendeckenden, regional ausgewogenen Netzes öf-
fentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken in Hessen 
angestrebt. 
  
(3) Die Benutzung der Bibliotheksbestände am Ort des jewei-
ligen Bestandes ohne Ausleihe ist kostenfrei. Für die Inan-
spruchnahme darüber hinausgehender Leistungen können die 
Träger in ihren Benutzungsordnungen angemessene Benut-
zungsentgelte festsetzen. 
 
(4) Abs. 3 gilt auch für öffentlich zugängliche Bibliotheken in 
privater oder kirchlicher Trägerschaft, sofern sie aus öffent-
lichen Mitteln gefördert werden. 
 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft. 
 
 


